
 

 
 
§ 1 Angebot und Vertragsabschluss 
1. Für alle Angebote und Aufträge sind ausschließlich nachstehende Vertragsbedingun gen 
maßgebend. 
Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend. Die erteilten Aufträge werden erst durch 
die schriftliche Bestätigung des Auftragnehmers verbindlich. 
2. Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 
Bestätigung durch den Auftragnehmer. 
3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Auftragnehmer 
das Eigentumsrecht vor. Dritten dürfen sie nicht zugänglich gemacht werden. 
§ 2 Umfang der Lieferungspfl icht 
1. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung durch den Auftragnehmer 
maßgebend. 
2. Maßangaben, Gewichte, Abbildungen und Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu den 
Angeboten gehören, sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet worden sind. 
§ 3 Preis und Zahlung 
1. Die Preise gelten ab Lager des Auftragnehmers. Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet. 
2. Die Zahlung des Kaufpreises hat, sofern nichts anderes vereinbart ist, spätestens innerhalb 
15 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Skontoabzug netto Kasse zu erfolgen. 
3. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen oder wenn dem Auftragnehmer nach 
Vertragsabschluss 
bekannt wird, dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Auftraggebers gefährdet wird, ist der Auftragnehmer berechtigt, noch ausstehende Lieferungen 
und Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen auszuführen. 
4. Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Forderungen des Auftraggebers, 
die vom Auftragnehmer bestritten werden, ist ausgeschlossen. 
§ 4 Lieferzeit 
1. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf der Liefergegenstand das Lager des 
Auftragnehmers oder das Herstellerwerk verlassen hat, bzw. die Versandbereitschaft dem 
Auf traggeber mitgeteilt worden ist. 
2. Bei Arbeitskämpfen und beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Einfl 
ussbereichs des Auftragnehmers liegen, oder bei Hindernissen, für die das Herstellerwerk 
verantwortlich ist, verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Das gilt auch dann, wenn die 
Hin dernisse während eines bereits vorliegenden Verzugs entstanden sind. 
3. Entsteht dem Auftraggeber wegen einer vom Auftragnehmer verschuldeten Verzögerung, 
insbe sondere bei einem mit dem Auftragnehmer fest vereinbarten Liefertermin, ein Schaden, 
so ist der Auftraggeber berechtigt, eine Entschädigung zu beanspruchen. Bei leichter Fahrlässigkeit 
beträgt sie für jede volle Woche der Terminüberschreitung ½ v.H., im ganzen aber 
höchstens 5 v.H. des Teil- bzw. des Gesamtnettoauftrages, der infolge der Verspätung nicht 
rechtzeitig geliefert worden ist. Alle weiteren Ersatzansprüche wegen verschuldeter Verzögerung 
sind bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
4. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so 
werden ihm ab dem 14. Tag, vom Tag der Bekanntgabe der Versandbereitschaft an gerechnet, 
die bei Dritten entstandenen Lagerkosten und beim Lagern beim Auftragnehmer ½ v.H. 
des Rechnungsbetrages je Monat berechnet. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach Gewährung einer fruchtlos verlaufenen Nachfrist über 
den Liefergegenstand anderweitig zu verfügen und den Auftraggeber mit angemessener 
Frist verlängerung zu beliefern. 
5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Verpfl ichtung des Auftraggebers aus dem 
Kaufvertrag voraus. 
§ 5 Gefahrenübergang und Entgegennahme des Lieferge genstandes 
1. Mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder Abholer, oder 
beim Transport mit Beförderungsmitteln des Auftragnehmers, spätestens jedoch mit dem 
Ver lassen des Lagers des Auftragnehmers oder des Herstellerwerkes, geht die Gefahr auf 
den Auf traggeber über. 
Auf Wunsch des Auftraggebers wird auf seine Kosten die Ladung durch den Auftragnehmer 
gegen Bruch, Transport-, Feuer- und Wasserschäden versichert. 
2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten 
hat, so geht die Gefahr vom Tag der Versandbereitschaft ab auf den Auftraggeber über. Auf 
Wunsch des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpfl ichtet, den Liefergegenstand gegen 
Schäden zu versichern. Die Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Auftraggeber 
unbeschadet der Rechte aus § 7 in Empfang zu nehmen. 
4. Teillieferungen sind zulässig. 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an allen Liefergegenständen bis zur völligen 
Bezahlung sämtlicher ihm aus der Geschäftsverbindung mit dem Auftraggeber zustehenden 
Forderungen vor. Bei laufender Rechnung dient das gesamte Vorbehaltsgut zur Sicherung 
der Saldenforderung. 
Übersteigt der Schätzwert des als Sicherheit für den Auftragnehmer dienenden Vorbehaltsgutes 
die noch nicht beglichenen Forderungen an den Auftraggeber um mehr als 50 %, so ist 
der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
seiner Wahl verpfl ichtet. 
2. Der Auftraggeber darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. 
Bei Pfändung sowie Beschlagnahme oder sonstiger Verfügung durch Dritte hat er den 
Auftrag nehmer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 
Auftragnehmer zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Auftraggeber zur Herausgabe 
verpfl ichtet. 
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung des Liefergegenstandes 
durch den Auftragnehmer gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Auftraggebers gegen 
Feuer, Wasser und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Auftraggeber selbst die 
Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 
§ 7 Haftung für Mängel der Lieferung 
1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des 
Auftrag nehmers nachzubessern oder neu zu liefern, die innerhalb von 12 Monaten seit 
Lieferung infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes einen Sachmangel 
aufweisen. Die Fest stellung solcher Mängel ist dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich 
zu melden. Sachmängelansprüche - gleich aus welchen Rechtsgründen - verjähren in 12 
Monaten. Dies gilt nicht, Wenn es sich um Mängel eines Bauwerkes oder um Sachen für 
ein Bauwerk handelt und diese den Sachmangel verursacht haben. Abweichend von Satz 1 
gelten ebenfalls die gesetzlichen Fristen bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 
sowie bei vorsätzlichem oder arglistigem Verhalten. Ersetzte Teile werden Eigentum des 
Auftragnehmers. 
2. Für Schäden infolge natürlicher Abnutzung wird keine Haftung übernommen. 
3. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden 
sind: 
- Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung 
- Fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber oder Dritte 
- Bei fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung des Liefergegenstandes, insbesondere 
im Hinblick auf die vorliegenden Betriebsanweisungen 
- Bei übermäßiger Beanspruchung und 
- Bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Austauschwerkstoffe. 
4. Zur Vornahme aller dem Auftragnehmer nach billigem Ermessen notwendig erscheinender 
Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Auftraggeber nach Verständigung mit dem 
Auftragnehmer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; sonst ist der Auftragnehmer 
von der Mängelhaftung befreit. 

 
 
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, von denen der Auftragnehmer 
sofort zu verständigen ist, oder wenn der Auftragnehmer mit der Beseitigung des 
Mangels in Verzug ist, hat der Auftraggeber das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte 
beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer angemessenen Ersatz seiner Kosten zu verlangen. 
5. Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten 
trägt der Auftragnehmer, vorausgesetzt dass die Beanstandung als berechtigt anzusehen ist, 
die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten 
für den Aus- und Einbau. Im Übrigen trägt der Auftraggeber die Kosten. 
6. Durch etwa seitens des Auftraggebers oder Dritter unsachgemäß, ohne vorherige Genehmigung 
des Auftragnehmers, vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird 
die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. 
7. Weitere Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, 
die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nur 
- bei grobem Verschulden 
- bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
- bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten, soweit die Erreichung 
des Vertragszweckes gefährdet wird, hinsichtlich des vertragstypischen, voraussehbaren 
Scha dens 
- in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern am Liefergegenstand für 
Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird 
- beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung 
gerade bezweckt hat, den Auftraggeber gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, abzusichern 
- bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden oder deren Abwesenheit der Auftragnehmer 
garantiert hat. 
Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 
8. Gebrauchte Liefergegenstände werden unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung verkauft. 
9. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, wird der Auftragnehmer im Inland seine Lieferungen 
frei von Schutzrechten und Urheberrechten Dritter erbringen. Sollte trotzdem eine entsprechende 
Schutzrechtsverletzung vorliegen, wird er entweder ein entsprechendes Benutzungsrecht 
vom Dritten verschaffen oder den Liefergegenstand insoweit modifi zieren, dass 
eine Schutzrechtsver letzung nicht mehr vorliegt. Soweit dies für den Auftragnehmer nicht zu 
angemessenen und zumutbaren Bedingungen möglich ist, sind sowohl der Auftraggeber als 
auch der Auftragnehmer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
10. Im Übrigen gelten beim Vorliegen von Rechtsmängeln die Bestimmungen dieses § 7 
entsprechend, 
wobei Ansprüche des Auftraggebers nur dann bestehen, wenn dieser den Auftragnehmer 
über eventuelle von Dritten geltend gemachten Ansprüchen unverzüglich schriftlich 
informiert, eine behauptete Verletzungshandlung weder direkt noch indirekt anerkennt, 
dem Auftragnehmer alle Verteidigungsmöglichkeiten uneingeschränkt erhalten bleiben, die 
Rechtsverletzung nicht darauf beruht, dass der Auftraggeber den Liefergegenstand verändert 
oder in nicht vertragsgemäßer Weise benutzt hat oder der Rechtsmangel auf eine Anweisung 
des Auftraggebers zurückzuführen ist. 
§ 8 Rechte des Auftraggebers auf Rücktritt oder Min derung sowie sonstige Haftung des 
Auf tragnehmers 
1. Der Auftraggeber kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Auftragnehmer die gesamte 
Leistung des Gefahrenübergangs endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen 
des Auftrag nehmers. Der Auftraggeber kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei 
der Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl 
nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung 
hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der Auftraggeber die Gegenleistung entsprechend 
mindern. 
2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des § 4 der Verkaufs- und Lieferungsbedingungen vor und 
gewährt der Auftraggeber dem im Verzug befi ndlichen Auftragnehmer eine angemessene 
Nachfrist und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Auftraggeber zum Rücktritt berechtigt. 
3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzugs oder durch Verschulden des Auftraggebers 
ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung verpfl ichtet. 
4. Der Auftraggeber hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Auftragnehmer eine ihm gestellte 
angemessene Nachfrist für die Behebung oder Besserung eines von ihm zu vertretenden 
Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen lässt. 
Das Rück trittsrecht des Auftraggebers besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens 
der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch den Auftragnehmer. 
5. Weitere Ansprüche auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen 
Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand entstanden sind, bestehen nur 
- bei grobem Verschulden 
- bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
- bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten, soweit die Erreichung 
des Vertragszweckes gefährdet wird, hinsichtlich des vertragstypischen, voraussehbaren 
Scha dens 
- in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern am Liefergegenstand, 
für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet 
wird 
- beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung 
gerade bezweckt hat, den Auftraggeber gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, abzusichern 
- bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden oder deren Abwesenheit der Auftragnehmer 
garantiert hat. 
Im Übrigen sind weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Kündigung, Minderung oder 
Schadensersatz ausgeschlossen. 
§ 9 Haftung für Nebenpfl ichten 
Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers der gelieferte Gegenstand vom Auftraggeber 
infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss 
liegenden Vorschlä gen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpfl ichtungen 
- insbesondere Anlei tungen für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - nicht 
vertragsgemäß 
verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des 
Auftraggebers die Regelungen der §7 und 8 entsprechend. 
§10 Recht des Auftragnehmers auf Rücktritt 
Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des § 4 der Verkaufs- und 
Lieferungsbedingungen, 
sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich 
verändern oder auf den Betrieb des Auftragnehmers erheblich einwirken und für den Fall 
nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der Ausführung, wird der Vertrag angemessen 
angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Auftragnehmer das 
Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bestehen nur bei groben Verschulden des 
Auftragnehmers. 
Will der Auftragnehmer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies 
nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen, 
und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Auftraggeber eine Verlängerung der Lieferfrist 
vereinbart war. 
§11 Gerichtsstand 
Erfüllungsort für Zahlungen und ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Klagen im Urkunden- 
und Wechselprozess - ist, wenn der Auftraggeber Unternehmer, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, für beide Teile 
und für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
der Hauptsitz des Auftragnehmers oder - nach seiner Wahl - der Sitz der Zweigniederlassung, 
die den Vertrag abgeschlossen hat. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Mietverträge über Baumaschinen und Baugeräte

§ 1 Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragspartner
1. Der Vermieter verpflichtet sich, dem Mieter den Mietgegenstand für die vereinbarte Miet-

zeit in Miete zu überlassen.
2. Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand nur bestimmungsgemäß einzusetzen,

die einschlägigen Unfallverhütungs- u. Arbeitsschutzbestimmungen sowie Straßenver-
kehrsvorschriften sorgfältig zu beachten, die Miete vereinbarungsgemäß zu zahlen, den
Mietgegenstand ordnungsgemäß zu behandeln und bei Ablauf der Mietzeit gesäubert und
vollgetankt zurückzugeben.

3. Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter den jeweiligen Stand- bzw. Einsatzort des Miet-
gegenstandes anzuzeigen.

4. Der Betrieb von Mietgegenständen, für die eine behördliche Zulassung erforderlich ist,
auf öffentlichen Straßen ist nicht gestattet. Bei jeglicher Zuwiderhandlung durch den Mie-
ter haftet ausschließlich dieser für eventuell eintretende Schäden.

§ 2 Übergabe des Mietgegenstandes, Verzug des Vermieters
1. Der Vermieter hat den Mietgegenstand in einwandfreiem, betriebsfähigem und vollge-

tanktem Zustand mit den erforderlichen Unterlagen und den ggf. erforderlichen amtlichen
Kennzeichen zu übergeben.

2. Kommt der Vermieter bei Beginn der Mietzeit mit der Übergabe in Verzug, so kann der
Mieter eine Entschädigung verlangen. Bei leichter Fahrlässigkeit des Vermieters ist die
Entschädigung für jeden Arbeitstag begrenzt auf höchstens den Betrag des täglichen
Mietpreises.

§ 3 Mängel bei der Übergabe des Mietgegenstandes
1. Der Mieter ist berechtigt, den Mietgegenstand rechtzeitig vor Mietbeginn zu besichtigen,

zu untersuchen und etwaige Mängel zu rügen. Die Kosten einer solchen Untersuchung
werden nur dann vom Vermieter getragen, wenn die Untersuchung ergibt, daß der Miet-
gegenstand mangelbehaftet ist.

2. Etwaige Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung dem Vermieter schriftlich anzuzei-
gen. Der Mieter ist verpflichtet, bei Übergabe den Mietgegenstand auf Mängel zu unter-
suchen. Unterläßt der Mieter die Untersuchung oder die Anzeige eines Mangels, so gilt
der Mietgegenstand als mangelfrei, es sei denn, es handelt sich um einen Mangel, der bei
der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich ein solcher Mangel später, so muß die
Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt der Miet-
gegenstand auch in Ansehung dieses Mangels als mangelfrei.

3. Der Vermieter hat rechtzeitig gerügte Mängel, die bei Übergabe vorhanden waren, zu
beseitigen. Die Kosten der Behebung solcher Mängel trägt der Vermieter. Der Vermieter
kann die Beseitigung auch durch den Mieter vornehmen lassen; dann trägt der Vermieter
die erforderlichen Kosten. Der Vermieter ist nach seiner Wahl berechtigt, die Mängel des
Mietgegenstandes zu beseitigen oder beseitigen zu lassen oder dem Mieter einen funk-
tionell gleichwertigen Mietgegenstand auf seine Kosten zur Verfügung zu stellen. Während
der Zeit, in welcher der Mietgegenstand mangelbedingt nicht einsetzbar ist, ist der Mie-
ter von der Zahlungspflicht befreit.

4. Läßt der Vermieter eine ihm gestellte angemessene Nachfrist für die Beseitigung eines bei
der Übergabe vorhandenen Mangels durch sein Verschulden fruchtlos verstreichen, so
hat der Mieter ein Rücktrittsrecht. Das Rücktrittsrecht des Mieters besteht auch in Fällen
des Fehlschlagens der Beseitigung von Mängeln durch den Vermieter.

§ 4 Haftungsbegrenzung des Vermieters
1. Weitergehende Schadenersatzansprüche kann der Mieter nur gegen den Vermieter gel-

tend machen bei
- grobem Verschulden oder Vorsatz des Vermieters oder eines seiner gesetzlichen Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen,
- der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, soweit die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet wird und es sich um vertragstypische, vorhersehbare Schäden
handelt,
- Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Vermieters oder eines seiner gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht.
- falls der Vermieter nach Produkthaftungsgesetz für Personenschäden oder Sachschä-
den an privat genutzten Gegenständen haftet. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlos-
sen. Dies gilt nicht in den Fällen des § 2 Nr. 2 und des § 3.

2. Wenn durch Verschulden des Vermieters der Mietgegenstand vom Mieter infolge unter-
lassener oder fehlerhafter Befolgung von Hinweisen des Vermieters und anderen ver-
traglichen Nebenpflichten - insbesondere solche, die sich aus der Anleitung für Bedie-
nung und Wartung des Mietgegenstandes ergeben - nicht vertragsgemäß verwendet wer-
den kann, so finden § 3 und § 4 entsprechende Anwendung.

§ 5 Mietpreis, Zahlungen, Verzug des Mieters, Aufrechnung, Abtretung
1. Der Berechnung der Miete liegt eine Arbeitszeit bis zu 8 Stunden täglich zugrunde. Die

Abrechnung erfolgt auf der Basis der Fünf-Tage-Woche (Montag bis Freitag). Wochen-
endarbeiten, zusätzliche Arbeitsstunden und erschwerte Einsätze sind dem Vermieter
anzuzeigen; sie werden zusätzlich berechnet.

2. Alle Preise sind zuzüglich der Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe zu zah-
len.

3. Rechnungen sind innerhalb von 15 Tagen nach Rechnungsdatum fällig und zu bezahlen.
4. Der Mieter ist lediglich zur Aufrechnung mit vom Vermieter unbestrittenen, rechtskräftig

festgestellten oder entscheidungsreifen Gegenansprüchen berechtigt. 
5. Ist der Mieter für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder

eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug oder in einem Zeitraum, der sich über
mehr als zwei Termine für die Mietzahlung erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe
eines Betrages in Verzug, der die Miete für zwei Monate erreicht, kann der Vermieter den
Mietvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Dies gilt auch für den Fall,
daß ein vom Mieter gegebener Wechsel zu Protest geht und er aus diesem Grund in Ver-
zug mit der Miete entsprechend Satz 1 gerät. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

6. Der Vermieter ist nach Kündigung berechtigt, den Mietgegenstand nach vorheriger Ankün-
digung auf Kosten des Mieters, der den Zutritt zu dem Mietgegenstand und den Abtrans-
port zu ermöglichen hat, abzuholen und anderweitig darüber zu verfügen.

7. Die dem Vermieter aus dem Vertrag zustehenden Ansprüche bleiben bestehen, jedoch
werden die Beträge, die der Vermieter innerhalb der vereinbarten Vertragsdauer etwa
durch anderweitige Vermietung erzielt hat oder hätte erzielen können, nach Abzug der
durch die Rückholung und Neuvermietung entstandenen Kosten abgerechnet.

8. Fällige Beträge werden in das Kontokorrent hinsichtlich eines für Lieferungen zwischen
den Vertragspartnern vereinbarten Kontokorrent-Eigentumsvorbehaltes aufgenommen.

9. Der Mieter tritt in Höhe des vereinbarten Mietpreises, abzüglich erhaltener Kaution, seine
Ansprüche gegen seinen Auftraggeber, für dessen Auftrag der Mietgegenstand verwen-
det wird, an den Vermieter ab. Der Vermieter nimmt die Abtretung an. Der Vermieter ist
jedoch verpflichtet, die Sicherheiten freizugeben bzw. abgetretenen Forderungen zurück
abzutreten, wenn und soweit der realisierbare Wert sämtlicher Sicherheiten 120 % der
besicherten Ansprüche nicht nur vorübergehend überschreitet.

§ 6 Stillliegeklausel
1. Ruhen die Arbeiten auf der Arbeitsstätte, für die das Gerät gemietet ist, infolge von Umstän-

den, die weder Mieter, Vermieter noch Auftraggeber des Mieters zu vertreten hat (höhere
Gewalt) an mindestens zehn aufeinander folgenden Tagen, so gilt diese Zeit ab dem 11.
Kalendertag als Stillliegezeit.

2. Die auf bestimmte Zeit vereinbarte Mietdauer wird um die Stillliegezeit verlängert.
3. Der Mieter hat für die Stillliegezeit 75 v. H. der dieser Zeit entsprechenden vereinbarten

Monatsmiete bei Zugrundelegung einer arbeitstäglichen Schichtzeit von 8 Stunden zu
zahlen.

4. Der Mieter hat sowohl von der Einstellung der Arbeiten als auch von ihrer Wiederaufnah-
me dem Vermieter unverzüglich schriftlich Mitteilung zu machen und die Stillliegezeit auf
Verlangen durch Unterlagen nachzuweisen.

§ 7 Unterhaltspflicht des Mieters
1. Der Mieter ist verpflichtet,
1. a) den Mietgegenstand vor Überbeanspruchung in jeder Weise zu schützen;
1. b) die sach- und fachgerechte Wartung und Pflege des Mietgegenstandes auf seine Kosten

durchzuführen;
1. c) notwendige Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten rechtzeitig anzukündigen und

unverzüglich durch den Vermieter ausführen zu lassen. Die Kosten trägt der Vermieter,
wenn der Mieter und seine Hilfspersonen nachweislich jede gebotene Sorgfalt beachtet
haben.

2. Der Vermieter ist berechtigt, den Mietgegenstand jederzeit zu besichtigen und nach vor-
heriger Abstimmung mit dem Mieter selbst zu untersuchen oder durch einen Beauftrag-
ten untersuchen zu lassen. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die Untersuchung in
jeder Weise zu erleichtern. Die Kosten der Untersuchung trägt der Vermieter.

§ 8 Haftung des Mieters bei Vermietung mit Bedienungspersonal
Bei Vermietung des Mietgegenstandes mit Bedienungspersonal darf das Bedienungs-
personal nur zur Bedienung des Mietgegenstandes, nicht zu anderen Arbeiten, eingesetzt
werden. Bei Schäden, die durch das Bedienungspersonal verursacht werden, haftet der
Vermieter nur dann, wenn er das Bedienungspersonal nicht ordnungsgemäß ausgewählt
hat. Im Übrigen trägt der Mieter die Haftung. Das überlassene Bedienungspersonal unter-
liegt ausschließlich der Aufsicht und den Weisungen des Mieters.

§ 9 Beendigung der Mietzeit und Rücklieferung des Mietgegenstandes
1. Der Mieter ist verpflichtet, die beabsichtigte Rücklieferung des Mietgegenstandes dem

Vermieter am Tage vor der Rückgabe während der üblichen Geschäftszeit anzuzeigen
(Freimeldung).

2. Die Mietzeit endet an dem Tag, an dem der Mietgegenstand mit allen zu seiner Inbe-
triebnahme erforderlichen Teilen in ordnungs- und vertragsmäßigem Zustand auf dem
Lagerplatz des Vermieters oder einem vereinbarten anderen Bestimmungsort eintrifft,
frühestens jedoch mit Ablauf der vereinbarten Mietzeit.

3. Der Mieter hat den Mietgegenstand in betriebsfähigem, vollgetanktem und gereinigtem
Zustand zurückzuliefern oder zur Abholung bereitzuhalten.

4. Die Rücklieferung hat mindestens eine Stunde vor Ende der üblichen Geschäftszeit des
Vermieters zu erfolgen, so dass der Vermieter in der Lage ist, den Mietgegenstand noch
an diesem Tag zu prüfen.

§ 10 Verletzung der Unterhaltspflicht
1. Wird der Mietgegenstand in einem Zustand zurückgeliefert, der ergibt, dass der Mieter

seiner in § 7 vorgesehenen Unterhaltspflicht oder den Pflichten gem. § 9 Nr. 3 nicht nach-
gekommen ist, so besteht die Zahlungspflicht des Mieters in Höhe des vereinbarten Miet-
zinses als Entschädigung bis zur Beendigung der vertragswidrig unterlassenen Wartungs-,
Reinigungs-, und Pflegearbeiten. Der Vermieter ist jedoch verpflichtet, diese Arbeiten
unverzüglich nach Rückerhalt des Gerätes zu beginnen und zügig durchzuführen. 

2. Der Umfang der vom Mieter zu vertretenen Mängel und Beschädigungen ist dem Mieter
mitzuteilen und es ist ihm Gelegenheit zur Nachprüfung zu geben. Die Kosten der zur
Behebung der Mängel erforderlichen Instandsetzungsarbeiten sind seitens des Vermie-
ters dem Mieter in geschätzter Höhe möglichst vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten
aufzugeben.

§ 11 Weitere Pflichten des Mieters
1. Der Mieter darf einem Dritten den Mietgegenstand weder überlassen noch Rechte aus

diesem Vertrag abtreten oder Rechte irgendwelcher Art an dem Mietgegenstand einräu-
men.

2. Sollte ein Dritter durch Beschlagnahme, Pfändung oder dergleichen Rechte an dem Miet-
gegenstand geltend machen, so ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter unverzüglich
schriftlich Anzeige zu erstatten und den Dritten hiervon zu benachrichtigen.

3. Der Mieter hat geeignete Maßnahmen zur Sicherung gegen Diebstahl des Mietgegen-
standes zu treffen. Er ist verpflichtet, eine Kaskoversicherung für den Mietgegenstand
abzuschließen.

4. Der Mieter hat bei allen Unfällen den Vermieter zu unterrichten und dessen Weisungen
abzuwarten. Bei Verkehrsunfällen und Straftaten ist die Polizei hinzuzuziehen.

5. Verstößt der Mieter schuldhaft gegen die vorstehenden Bestimmungen zu 1. bis 4., so ist
er verpflichtet, dem Vermieter allen Schaden zu ersetzen, der diesem daraus entsteht. Ist
eine Versicherung für den Schaden einstandspflichtig, hat der Mieter dem Vermieter
jedenfalls den Schaden zu ersetzen, der von der Versicherung nicht übernommen wird,
insbesondere die Selbstbeteiligung und weitergehende Vermögensschäden. Der Mieter
tritt etwaige ihm gegen Dritte und Versicherer wegen Beschädigung des Mietgegenstan-
des zustehende Ansprüche als Sicherheit an den die Abtretung annehmenden Vermieter
ab.

§ 12 Kündigung
1. a) Der über eine bestimmte Mietzeit abgeschlossene Mietvertrag ist für beide Vertragspart-

ner grundsätzlich unkündbar. Dies gilt nicht im Fall des § 3 Nr. 4, § 5 Nr. 5 und der nach-
folgenden Nummer 2.

1. b) Das gleiche gilt für die Mindestmietzeit im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit abge-
schlossenen Mietvertrages. Nach Ablauf der Mindestmietzeit hat der Mieter das Recht,
den auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Mietvertrag mit einer Frist von einem Tag zu
kündigen.

1. c) Bei Mietverträgen auf unbestimmte Zeit ohne Mindestmietdauer beträgt die Kündi-
gungsfrist:
- einen Tag, wenn der Mietpreis pro Tag,
- zwei Tage, wenn der Mietpreis pro Woche,
- eine Woche, wenn der Mietpreis pro Monat vereinbart ist.

2. Der Vermieter ist berechtigt, den Mietvertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen,
2. a) im Falle von § 5 Nr. 5;
2. b) wenn nach Vertragsschluss für den Vermieter erkennbar wird, dass der Anspruch auf Miet-

zahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters gefährdet wird;
2. c) wenn der Mieter ohne Einwilligung des Vermieters den Mietgegenstand oder einen Teil

desselben nicht bestimmungsgemäß verwendet oder an einen anderen Ort verbringt;
2. d) in Fällen von Verstößen gegen Pflichten des Mieters gemäß §§ 1 Abs. 2, 7, und 11.
3. Macht der Vermieter von dem ihm nach Nr. 2 zustehenden Kündigungsrecht Gebrauch,

finden §§ 9 und 10 entsprechende Anwendung.
4. Der Mieter kann den Mietvertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die Benut-

zung des Mietgegenstandes aus vom Vermieter zu vertretenden Gründen längerfristig
nicht möglich ist. Zuvor hat er jedoch dem Vermieter eine Frist zur Mängelbeseitigung zu
setzen. § 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 13 Verlust des Mietgegenstandes
Sollte es dem Mieter schuldhaft unmöglich sein, die ihm nach § 9 Nr. 3 obliegende Ver-
pflichtung zur Rückgabe des Mietgegenstandes einzuhalten, so ist er zum Schadenersatz
verpflichtet. § 11 Nr. 5 gilt entsprechend.

§ 14 Sonstige Bestimmungen
1. Abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen des Vertrages sollen schriftlich erfol-

gen.
2. Sollte irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so werden davon die übri-

gen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt.
3. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Klagen im Urkunden- und

Wechselprozess - ist, wenn der Mieter Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, für beide Teile und für sämtli-
che Ansprüche der Hauptsitz des Vermieters oder - nach seiner Wahl - der Sitz seiner
Zweigniederlassung, die den Vertrag abgeschlossen hat. Der Vermieter kann auch am all-
gemeinen Gerichtsstand des Mieters klagen.

Stand 21.05.2007



§ 1 Allgemeines
1.  Diese Bedingungen gelten für Instandsetzungsarbeiten (Reparaturen) an Bau- und Industrie-

maschinen, Baugeräten und deren Teile. Vertragsergänzungen, Abänderun gen oder Neben-
abreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Auftrag nehmer.

2.  Das gleiche gilt für entgegenstehende Bedingungen des Auftraggebers, ohne dass sie aus-
drücklich zurückgewiesen worden sind.

3.  Mit der Übertragung des Reparaturauftrages gilt gleichzeitig die Erlaubnis zu Probefahrten 
und Probeeinsätzen als erteilt.

§ 2 Kostenangaben, Kostenvoranschlag, Kündigung des Auftraggebers
1.  Soweit möglich, wird dem Auftraggeber bei Vertragsabschluss der voraussichtliche Repa-

raturpreis angegeben, anderenfalls kann er Kostengrenzen setzen. Kann die Reparatur zu 
diesen Kosten nicht durchgeführt werden oder erweist sich die Ausführung zusätzlicher 
Arbeiten oder die Verwendung zusätzlicher Teile oder Materialien als notwendig, so können 
die Kosten um 20 % überschritten werden.

2.  Stellt sich bei Ausführung der Arbeiten heraus, dass im Interesse einer ordnungs gemäßen 
Ausführung die Kosten um mehr als 20 % überschritten werden, ist davon der Auftraggeber 
zu verständigen, dessen Einverständnis als gegeben gilt, wenn er einer Erweiterung der 
Arbeiten nicht unverzüglich widerspricht.

3.  Wird vor der Ausführung der Reparatur ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preis-
ansätzen gewünscht, so ist dies vom Auftraggeber ausdrücklich zu verlangen. Ein derartiger 
Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben und ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet wird.

4.  Kündigt der Auftraggeber den Vertrag, sei es wegen Überschreitung des Kosten voranschlages 
oder aus sonstigen Gründen, so hat er jedoch die bis dahin angefalle nen Arbeiten und Kosten 
sowie die nicht mehr abwendbaren Kosten, einschließlich der Aufwendungen für bestellte 
und bereits beschaffte Ersatzteile sowie den Ge winn zu bezahlen.

§ 3 Fälligkeit und Zahlung des Rechnungsbetrages
1.  Mit der Beendigung oder Abnahme der Reparatur, spätestens jedoch am Tag des Zugangs 

der Rechnung, ist der Rechnungsbetrag fällig. Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug zu 
zahlen.

2.  Der Auftragnehmer kann Vorauszahlung verlangen.
3. Beanstandungen einer Rechnung müssen schriftlich und binnen 14 Tagen nach Rech-

nungsdatum erfolgen.
4.  Die Zurückbehaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit Forderungen des Auftrag-

gebers, die vom Auftragnehmer bestritten werden, nicht anerkannt werden und nicht 
rechtskräftig festgestellt sind, ist ausgeschlossen.

5. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Diese wird dem Auftraggeber ge sondert in 
Rechnung gestellt.

§ 4 Mitwirkung des Auftraggebers
1.  Bei Durchführung der Reparaturarbeiten hat der Auftraggeber dem Reparaturper sonal auf 

seine Kosten Unterstützung zu gewähren.
2.  Der Schutz von Personen und Sachen am Ort der Reparatur obliegt dem Auftrag geber.
3.  Der Auftraggeber hat die Pfl icht, für angemessene Arbeitsbedingungen und die Sicherheit 

am Ort der Reparatur zu sorgen.
4.  Der Reparaturleiter ist über die zu beachtenden Sicherheitsvorschriften - soweit wie 

erforderlich - zu unterrichten. Eventuelle Verstöße gegen die Sicherheitsvorschrif ten durch 
das Reparaturpersonal sind vom Auftraggeber dem Auftragnehmer mit zuteilen.

§ 5 Technische Hilfeleistungen des Auftraggebers
1.  Der Auftraggeber ist verpfl ichtet, im Bedarfsfall auf seine Kosten geeignete Hilfskräfte in 

ausreichender Zahl und für die erforderliche Zeit zur Verfügung zu stellen.
2.  Die Hilfskräfte haben den Weisungen der mit der Leitung der Reparaturen vom Auftragnehmer 

betrauten Personen Folge zu leisten. Für die bereitgestellten Hilfskräfte übernimmt der 
Auftragnehmer keine Haftung.

3.  Der Auftraggeber ist verpfl ichtet, für die Reparatur die erforderliche Energie (z. B. Beleuchtung, 
Betriebskraft, Wasser) einschließlich der erforderlichen Anschlüsse auf seine Kosten bereit-
zustellen.

4.  Falls notwendig, sind vom Auftraggeber diebessichere Räume für die Aufbewah rung der 
Werkzeuge des Reparaturpersonals und heizbare Aufenthaltsräume auf seine Kosten zur 
Verfügung zu stellen.

5.  Vom Auftraggeber sind auf seine Kosten alle Materialien und Betriebsstoffe bereitzustellen und 
alle sonstigen Handlungen vorzunehmen, die zur Einregulierung des Reparaturgegenstandes 
und zur Durchführung der Erprobung notwendig sind.

6.  Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass nach Eintreffen des Reparaturpersonals unver-
züglich mit der Reparatur begonnen werden kann. Eintretende Verzögerun gen, die vom 
Auftraggeber zu vertreten sind, gehen zu seinen Lasten.

7.  Kommt der Auftraggeber seinen Verpfl ichtungen nicht nach, so ist der Auftrag nehmer 
berechtigt aber nicht verpfl ichtet, an seiner Stelle und auf seine Kosten die Handlungen 
vorzunehmen.

8.  Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche des Auftragnehmers bleiben im übrigen unberührt.

§ 6 Frist für die Durchführung der Reparatur
1.  Die Angaben über die Reparaturfristen beruhen auf Schätzungen und sind daher nicht 

verbindlich.
2.  Im Falle nicht vorauszusehender betrieblicher Behinderungen, z.B. Arbeitsein stellungen, 

Arbeitsausfälle durch Erkrankung von Fachkräften, Beschaffungs schwierigkeiten bei Ersatz-
teilen, Lieferungs- oder Leistungsverzug von Zulie feranten sowie bei behördlichen Eingriffen, 
ferner bei Einwirkung höherer Gewalt sowie bei Arbeitskämpfen, verlängern sich auch 
verbindliche Ablieferungstermine angemessen.

3.  Ein nachweisbarer Schaden, der dem Auftraggeber durch den Verzug des Auftrag nehmers 
entsteht, wird ersetzt, bei leichter Fahrlässigkeit aber nur bis zu höchstens 5 % vom 
Nettoreparaturpreis. Alle weiteren Entschädigungsansprüche sind – unbe schadet § 12 Nr. 
3 - bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

4.  Gewährt der Auftraggeber dem im Verzug befi ndlichen Auftragnehmer eine an gemessene 
Frist – soweit kein gesetzlicher Ausnahmefall vorliegt – und wird diese Frist nicht eingehalten, 
ist der Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Weitere 
Ansprüche bestehen - unbeschadet § 12 Nr. 3 - nicht.

§ 7 Abnahme einer Reparatur, Übernahme durch den Auftraggeber
1.  Die Fertigstellung einer Reparatur hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber mit zuteilen. 

Die Zusendung der Rechnung gilt auch als Benachrichtigung. Die Ab nahme hat binnen 2 
Wochen nach Bekanntwerden der Mitteilung zu erfolgen.

2.  Ist die Reparatur nicht bei der Abnahme durch den Auftraggeber beanstandet worden oder 
ist die Abnahme nicht fristgemäß erfolgt, gilt der Vertragsgegenstand als ordnungsgemäß 
abgenommen.

3.  Bei Verzug des Auftraggebers mit der Übernahme ist der Auftragnehmer berechtigt, dem 
Auftraggeber Lagerkosten zu berechnen bzw. den Vertragsgegenstand in diesem Fall auch 
an einem dritten Ort zu lagern.

§ 8 Gefahrentragung und Transport
1.  Ist der Auftraggeber über die Fertigstellung der Reparatur benachrichtigt worden, geht die 

Gefahr auf ihn über.
2.  Der Hin- und Rücktransport des Reparaturgegenstandes ist grundsätzlich Sache des 

Auftraggebers, der auch die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung auf dem 
Transport trägt.

3.  Wird vereinbarungsgemäß der Transport vom Auftragnehmer übernommen, ge schieht dies 
auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, auch wenn der Transport mit Fahrzeugen des 
Auftragnehmers erfolgt.

4.  Die vom Auftraggeber zur Instandsetzung übergebenen Auftragsgegenstände sind gegen 
Feuer, Diebstahl, Transport- und Lagerschäden usw. nicht versichert. Diese Risiken sind vom 
Auftraggeber zu decken bzw. werden vom Auftragnehmer auf ausdrücklichen Wunsch und 
zu Lasten des Auftraggebers gedeckt.

§ 9 Eigentumsvorbehalt, erweitertes Pfandrecht
1.  Das Eigentumsrecht an den eingebauten Aggregaten, Ersatz- und Zubehörteilen verbleibt, 

soweit es vorbehalten werden kann, bis zur restlosen Bezahlung beim Auftragnehmer.
2.  Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderungen aus dem Reparaturvertrag ein 

Pfandrecht an dem aufgrund des Vertrages in seinen Besitz gelangten Reparaturge-
genstand des Auftraggebers zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher 
durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen gel tend gemacht 
werden, soweit sie mit dem Reparaturgegenstand im Zusammenhang stehen. Für sonstige 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit diese Ansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

3.  Vorsorglich tritt der Auftraggeber für den Fall, dass er nicht Eigentümer des repa rierten Gerätes 
oder der Maschine ist, den Anspruch und die Anwartschaft auf Ei gentumsübertragung 
oder Rückübertragung nach vollständiger Tilgung bestehender Ansprüche Dritter an den 
Auftragnehmer ab und ermächtigt diesen, hiermit unwiderrufl ich für den Auftraggeber zu 
erfüllen. Eine Verpfl ichtung, anstelle des Auftraggebers zu erfüllen, besteht für den Auf-
tragnehmer jedoch nicht.

§ 10 Altteile
 Die Entsorgung von Altteilen und sonstigen nicht mehr benutzbaren Sachen obliegt 

dem Auftraggeber. Soweit gesetzliche Vorschriften erlassen werden, die etwas anderes 
bestimmen, verpfl ichtet sich der Auftraggeber mit dem Auftragnehmer eine angemessene 
Vereinbarung hinsichtlich der Verwertung zu treffen. Dabei soll davon ausgegangen werden, 
dass sich die Vertragspartner zur Erfüllung der Verwertungspfl icht Dritter bedienen.

§ 11 Mängelansprüche
1.  Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber für eventuelle Reparatur mängel in 

der Weise, dass er nach seiner Wahl die Mängel durch Nachbesserung in seiner Werkstatt 
oder am Standort des Reparaturgegenstandes zu beseitigen hat. Weitergehende Ansprüche 
des Auftraggebers sind – unbeschadet Nr. 3 und § 12 – ausgeschlossen.

2.  Mängelansprüche verjähren 12 Monate nach Abnahme der Reparatur. Die Feststel-
lung solcher Mängel ist dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich zu melden. Hat der 
Auftraggeber ohne Einwilligung des Auftragnehmers Instandsetzungsar beiten unsachgemäß 
selbst ausgeführt oder von einem Dritten ausführen lassen, so entfällt die Haftung des 
Auftragnehmers. Das gleiche gilt, wenn auf Wunsch des Auftraggebers der Austausch von 
erneuerungsbedürftigen Teilen unterbleibt.

3.  Läßt der Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm 
gesetzte Frist für die Nacherfüllung fruchtlos verstreichen, so steht dem Auftraggeber das 
gesetzliche Minderungsrecht zu. Dieses Minderungsrecht besteht auch in sonstigen Fällen 
des Fehlschlagens der Nacherfüllung. Nur wenn die Repa ratur trotz der Minderung für den 
Auftraggeber nachweislich ohne Interesse ist, kann der Auftraggeber nach den gesetzlichen 
Vorschriften vom Vertrag zurücktre ten.

4.  Von den durch die Nacherfüllung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Auf-
tragnehmer, vorausgesetzt dass die Beanstandung als berechtigt anzusehen ist, die Kosten 
des Ersatzstückes einschließlich des Versandes sowie die angemessenen Kosten für den 
Aus- und Einbau.

§ 12 Sonstige Haftung des Auftragnehmers und Haftungsausschluss
1.  Wenn durch Verschulden des Auftragnehmers der Auftragsgegenstand vom Auf traggeber 

infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss 
liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenpfl ichten - 
insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Auftragsgegenstandes - nicht 
vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten un ter Ausschluss weiterer Ansprüche des 
Auftraggebers die Regelungen der §§ 11 Abs. 1 - 4 und 12 Abs. 3 entsprechend.

2.  Bei vom Auftragnehmer schuldhaft verursachten Sachschäden außerhalb der Män gelhaftung 
haftet der Auftragnehmer. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung be grenzt dem Grund und 
der Höhe nach entsprechend den Bedingungen und dem Be trag einer abgeschlossenen 
oder abzuschließenden Haftpfl ichtversicherung. Wurde keine Haftpfl ichtversicherung abge-
schlossen, so beschränkt sich die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit auf den Betrag des 
Entgeltes für die Reparatur.

3.  Über diese Bestimmungen hinaus werden Schäden, auch mittelbare Schäden, gleich wel-
cher Art und gleichgültig, aus welchem Rechtsgrund sie geltend gemacht werden, vom 
Auftragnehmer nur ersetzt

 -  bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz,
 -  bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
 -  bei der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten, soweit die Erreichung  

 des Vertragszweckes gefährdet wird, hinsichtlich des vertragstypischen, voraussehbaren  
 Schadens,

 -  bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden oder
 -  bei Mängeln, deren Abwesenheit der Auftragnehmer garantiert hat,
 -  in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern am Auftragsgegen- 

 stand für Personenschäden oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaf-
  tet wird.
 Im übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

§ 13 Gerichtsstand
 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Klagen im Urkunden- und 

Wechselprozess - ist, wenn der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, für beide Teile und 
für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung der 
Hauptsitz des Auftragnehmers oder - nach seiner Wahl - der Sitz der Zweigniederlassung, 
die den Vertrag abgeschlossen hat.

Stand: 11/2008

Reparaturbedingungen für Baumaschinen, Baugeräte und Industriemaschinen 
zur ausschließlichen Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern

der Firma Kähler Baumaschinen GmbH & Co. KG
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